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In einem sehr großen Altbausa-
nierungsobjekt (mehrere Tausend 
Quadratmeter) sollte der vor-
handene Nadelvlies-Bodenbe-
lag entfernt und neue elastische 
sowie textile Bodenbeläge nach 
entsprechenden Unterboden-
vorbereitungsarbeiten verlegt 
bzw. geklebt werden. Beim Ent-
fernen der Altbeläge konnte der 
Nachweis erbracht werden, dass 
die Ausgleichsmassenschicht/
Spachtelmassenschicht Risse 
und Hohlleger aufwies. Parti-
ell haben sich Spachtelmas-
senschollen von der Oberflä-
che des Untergrundes gelöst.  
 
Aufgrund des vorgenannten 
Sachverhalts hat der Auftrag-
nehmer gegenüber dem Bestel-
ler Bedenken gegen die Ausfüh-
rung seiner Leistungen geltend 
gemacht. Im Rahmen mehrerer 
Gutachtertermine vor Ort konn-
ten die nachfolgenden Scha-
densbilder festgestellt bzw. nach-
gewiesen werden:

• Adhäsions- und Kohäsionsbrü-
che innerhalb der alten Verlege-
werkstoffsysteme einschließlich 
der Spachtelmassenschichten,  
• weiche/labile Zonen der Spach-
telmassenschichten
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• unterhalb der Spachtelmas-
senschichten befand sich eine 
„schwarze Klebstoffsubstanz“, 
die als dehäsiv einzustufen war 
bzw. ist.

Anlehnung an die DIN ISO �8 
287 hinsichtlich = PAK (EPA) 
überprüft.

 

Das Ergebnis ergab den Nach-
weis, dass die bereits genann-
ten polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe = PAK 
vorhanden waren bzw. sind.  

Welche	Maßnahmen	sind	jetzt	
erforderlich?

Als Leitkomponente zur Be-
wertung von PAK-Belastungen 
wird im Regelfall Benzo(a)pyren 
(BaP)) herangezogen. Dieser 
Gehalt an BaP liegt mit maximal 
�.3 mg/kg deutlich unterhalb 
des Grenzwertes von 50 mg/
kg BaP für die Kanzerogeni-
tät von Zubereitungen im Sinne 
der Gefahrstoffverordnung. Fakt 
ist jedoch, dass die Ausgleichs-
massenschichten/Spachtelmas-
senschichten, die mit Mängeln 
behaftet waren bzw. sind, groß-
flächig von der Oberfläche des 
Untergrundes entfernt werden 
müssen. Die an Ort und Stel-
le durchgeführten Oberflächen-
haftzugprüfungen und auch „Git-
territzprüfungen nach Heuer“ 
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• Risse und Rissmarkierungen 
innerhalb der Ausgleichsmassen-
schicht/Spachtelmassenschicht,

Die vorgenannte Probe wurde 
auf polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (= PAK) in
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sowie die Drahtbürstenbehand-
lungen haben weiterhin be-
stätigt, dass die vorgenannten 
Maßnahmen unabdingbar erfor-
derlich sind, da sonst die Wer-
terhaltung, Wertschöpfung und 
Nachhaltigkeit nicht gewähr-
leistet werden kann und auch 
der Untergrund in diesem Zu-
stand nicht den allgemein an-
erkannten Regeln des Fachs, 
nicht dem Stand der Technik und 
auch nicht den Anforderungen 
der VOB; Teil C, DIN �8 365 „Bo-
denbelagarbeiten“ entspricht. 
 
Abschließender	Hinweis

Die Oberflächenzug- und Haft-
zugfestigkeitsprüfungen in Anleh-
nung an die EN �542 (Prüfverfah-
ren-Messung der Haftfestigkeit im 
Abreißversuch) haben bestätigt, 
dass die Spachtelmassenschicht/
Ausgleichsmassenschicht ein un-
genügendes kohäsives und adhä-
sives Verhalten aufweist. Es wur-
den Haftzugwerte in N/mm2 von 
< �,00 N/mm2 trotz Einsatz eines 
Epoxidharzsystems ermittelt.  
Dass der hier in Rede stehen-
de Untergrund, wie in diesem 
Fachbeitrag beschrieben, nicht 
als verlegereif / belegereif ein-
zustufen war bzw. ist, ist mit der 
im Verkehr üblichen Sorgfalt er-
kennbar und gilt somit nicht als 
ein „verdeckter Sachverhalt“.


